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Interpellation
,Prämienschock für den Mittelstand mildem"11

Seit geraumer Zeit steigen in der Schweiz die Preise für die Güter der Grundversorgung
stark und kontinuierlich an. Besonders betroffen sind Strom, 01 und Gas. Damit kom-
men auch die Mieten unter Druck. Die Inflation führt dazu, dass die Kaufkraft der Bevöl-
kerung geschmälert wird. Können die steigenden Konsumausgaben der einzelnen
Haushalte durch Umschichtungen und Entbehrungen noch etwas gemildert werden,
präsentiert sich die Lage bei den Krankenkassen komplett anders. Die Krankenkassen-
Prämien steigen seit Jahren. So wird im Kanton Thurgau der Anstieg der Prämien im
nächsten Jahr im Durchschnitt 7.1% betragen. Der Anteil dieser Prämien an den Ge-
samtausgaben der Haushalte nimmt vor allem bei den Menschen mit ohnehin schon ge-
ringeren Einkommen in einem überproportionalen Masse zu.

Wir sind uns bewusst, dass die wesentlichen Gründe für diese Entwicklung ausserhalb
des Einflusses des Kantons liegen. Wir sind aber überzeugt, dass wir dennoch Verant-
wortung für eine gewisse Abfederung des Prämienanstieges im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten übernehmen müssen.

Wir bitten deshalb den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Sieht der Regierungsrat eine rasch wirksame, möglichst im 1. Quartal 2023 reali-
sierbare Möglichkeit, die Mehrbelastungen der tiefen und mittleren Einkommen
durch den Prämienanstieg zu verhindern bzw. abzumildern?

2. Ist der Regierungsrat - im Sinne einer Übergangslösung - bereit, Teile der an-
laufenden Revision des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) vorzeitig in Kraft
zu setzen (insbesondere § 8 Bemessungsgrundlagen)?

3. Ist der Regierungsrat bereit, seine gesamten diesbezüglichen Kompetenzen aus-
zuschöpfen und unter Umständen auch zu unkonventionellen Massnahmen zu
greifen, um dieses Ziel zu erreichen?

4. Bei der Einführung des KVG gab es die Vorstellung, dass die Krankenkassen-
prämien das Haushaltseinkommen mit maximal 8% belasten sollen. Ist der Re-
gierungsrat bereit, innert nützlicher Frist dem Grossen Rat einen Vorschlag zu
unterbreiten, welcher durch eine Anpassung des Bezügerinnen- und Bezüger-
Preises und des Verbilligungsgrades sicherstellen soll, dass die Krankenkassen-



prämien einen bestimmten Prozentsatz des Haushaltseinkommens nicht über-
steigt?

5. Wäre die Bildung einer Art «Task-Force Gesundheitskosten» für die Vorberei-
tung, Begleitung und Evaluation von Massnahmen in diesem Bereich im Interes-
se einer breiten Ab- und Unterstützung nicht angezeigt?
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